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Kanton Zürich ARV/1 454/2000 

VERFÜGUNG 

vom 17. November 2000 

Hettlingen. 	Nutzungsplanung (Gewässerabstandslinien, Änderung) 

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG) 

Mit BDV Nr. 558/1999 wurde die letzte Änderung der Nutzungsplanung der Gemeinde 
Hettlingen genehmigt. Am 9. Juni 2000 beschloss die Gemeindeversammlung Hettlingen 
eine Änderung der Gewässerabstandslinien am Wisenbach. Gegen diesen Beschluss wurde 
gemäss Rechtskraftbescheinigungen der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 22. Au-
gust 2000 und des Bezirksrates Winterthur vom 30. Oktober 2000 kein Rechtsmittel einge-
legt. Mit Schreiben vom 28. August 2000 ersucht die Gemeindeverwaltung Hettlingen um 
Genehmigung der Vorlage. 

Die Gewässerabstandslinie am Wisenbach wurde im Rahmen der Festsetzung der Bau-
und Zonenordnung mit RRB Nr. 91/1985 und RRB Nr. 823/1992 genehmigt. Die ge-
änderte Gewässerabstandslinie gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 9. Juni 
2000 nimmt Bezug auf die geänderten Verhältnisse im Bereich der Scheidwegstrasse und 
der neu erstellten Südabfahrt. 

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG). 

Die Baudirektion verfügt: 

I. Die von der Gemeindeversammlung Hettlingen am 9. Juni 2000 festgesetzte Ände-
rung der Gewässerabstandslinien am Wisenbach im Bereich Scheidwegstrasse und 
Südabfahrt wird genehmigt. 

II. Die Gemeinde Hettlingen wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemäss §§ 6 und 89 
PBG öffentlich bekannt zu machen. 
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III. Mitteilung an den Gemeinderat Hettlingen (unter Beilage von einem Dossier), an die 
Kanzlei der Baurekurskommissionen, an das Verwaltungsgericht und an das Tief-
bauamt, Planverwaltung, (unter Beilage von je einem Dossier) sowie an das Amt für 
Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei Dossiers). 

Zürich, den 17. November 2000 
001647/0b1/Zst 

ARV Amt für 
Raumordnung und Vermesaung 
Für den Auszug: 

 


